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Nr. 1 Bekanntmachung über 
die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Am 
Altweiherweg“, Stadt 
Monheim (im beschleu-
nigten Verfahren gemäß  
§ 13a BauGB)

Der Stadtrat hat am 26.11.2019 
beschlossen, den Bebauungsplan 
„Am Altweiherweg“, Stadt Mon-
heim, im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB, ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung zu 
ändern. Den Bebauungsplan hat 
der Stadtrat in seiner Sitzung vom 
18.02.2020 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 

der Bebauungsplan „Am Altweiher-
weg“, Stadt Monheim, in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungs-
plan „Am Altweiherweg“ mit Be-
gründung, Gutachten Avifauna, 
Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung, Sat-
zung und Planzeichnung, bei der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Monheim, 1. Stock, Zi.-
Nr. 106, Marktplatz 23, Monheim 
(Öffnungszeiten: Montag bis Don-
nerstag: 7.30 – 12.15, Freitag: 7.30 
– 12.30 Uhr, Donnerstag: 13.00 – 
18.000) einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Be-
bauungsplanänderung schriftlich ge-

genüber der Stadt Monheim geltend 
gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewie¬sen. 
Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. 

Die Unterlagen können auch im 
Internet unter  
www.monheim-bayern.de bei 
Wirtschaft, Wohnen und Bauen, Be-
bauungspläne, 1. Geltende Bebau-
ungspläne unter -- Bebauungsplan 
zum Baugebiet „Am Altweiherweg“, 
Monheim -- eingesehen werden.

Monheim, 19.02.2020
STADT

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2020 geschlossen.

Nr. 3 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis Febru-
ar am Samstag von 9.00 bis 12.00 
Uhr geöffnet.

Ab März ist er am Freitag von 
14.00 bis 17.00 Uhr und am Sams-
tag von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 4 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürnber-

ger Straße ist bis Februar am Sams-
tag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Ab März ist er am Freitag von 
14.00 bis 17.00 Uhr und am Sams-
tag von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Generalversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Monheim

Zu unserer diesjährigen General-
versammlung am Samstag, den 14. 
März 2020, ergeht herzlichste Ein-
ladung an alle Mitglieder und Inte-
ressierte. 

Beginn ist um 20.00 Uhr im Feu-
erwehrwehrgerätehaus in der Do-
nauwörther Straße 60.

Anton Nigel 
1. Vorsitzender

Nr. 6 Jahresversammlung 
der Jagdgenossenschaft 
Weilheim

Am Samstag, den 07.03.2020 um 
20 Uhr, findet im Feuerwehrhaus 
Weilheim die ordentliche Jahresver-
sammlung der Jagdgenossenschaft 
Weilheim statt.

Alle Jagdgenossen sind herzlich 
eingeladen.

Die Vorstandschaft

Nr. 7 Versammlung Jagd- 
genossenschaft Kreut

Am Samstag, den 21. März 2020 
um 20.00 Uhr findet im Feuerheim 
in Flotzheim die Jahreshauptver-
sammlung der Jagdgenossenschaft 
Kreut statt.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Stadt Monheim sowie 

die Gemeinden Buchdorf, 
Daiting, Rögling und 

Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Einhebung der 
Hundesteuer  
für das Jahr 2020

Die Hundesteuer für das Jahr 2020 
ist am 01. April 2020 zur Zahlung 
fällig und wird von den Steuerpflich-
tigen, die ein SEPA-Lastschriftman-
dat erteilt haben, abgebucht. Die 
Steuerpflichtigen die nicht am Ban-
keinzugsverfahren teilnehmen, wer-
den um rechtzeitige Überweisung 
der Hundesteuer gebeten.

Die Steuerpflicht entsteht mit Be-
ginn des Jahres oder während des 
Jahres an dem Tag, an dem der Steu-
ertatbestand verwirklicht wird.

Steuerpflichtig ist grundsätz-
lich jeder über 4 Monate alte 
Hund.

Evtl. eintretende Änderungen in 
der Steuerpflicht sind nach der städ-
tischen bzw. gemeindlichen Hun-
desteuersatzung unverzüglich der 
Verwaltungsgemeinschaft oder der 
zuständigen Gemeinde anzuzeigen.

Nr. 2 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender
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Nr. 1 Öffentliche Sitzung 
 des Marktgemeinderates

Am Dienstag, 3. März 2020 findet 
um 19.30 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Marktgemeinderates im Sitzungs-
saal des Rathauses statt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Kommunalwahl 2020  

hier: Entschädigung Wahlhelfer 
(Festsetzung Erfrischungsgeld) für 
evtl. Stichwahl

3. Vollzug des Bayer. Straßen- und We-
gegesetzes  (BayStrWG)  
hier: Widmung einer öffentlichen 
Verkehrsfläche

4. Anträge MGR Renelt vom 
03.02.2020

5. Nachträglich Eingegangenes, Be-
kanntgaben und Anfragen
Eine nichtöffentliche Sitzung 

schließt sich an.

Nr. 2 Eingang Rathaus 
und Briefkasten für 
Briefwahlunterlagen

Wir möchten nochmals darauf hin-
weisen, dass das Rathaus aufgrund der 
Arbeiten am Münsterplatz nur über 
den Hintereingang zugänglich ist. Der 
Briefkasten für Briefwahlunterlagen be-
findet sich ebenfalls an der Rathausrü-
ckseite (3. Fenster links neben der Ein-
gangstüre).

Wir bitten um Beachtung und Ver-
ständnis.

Nr. 3 Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses 
für den Bebauungsplan 
„Erweiterung der 
Wohnanlage Altisheim 
Südhang“ 3 Änderung 
gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB

Der Marktgemeinderat des Marktes 
Kaisheim hat mit Beschluss vom 
18.02.2020 die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes „Erweiterung der 
Wohnanlage Altisheim Südhang“ in 
der Fassung vom 05.11.2019 als Sat-
zung gem. § 2 Abs. 1, der §§ 9, 10 und 
13 a BauGB, des Art. 81 der BayBO, 
der Baunutzungsverordnung (BauN-
VO) und des Art. 23 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) beschlossen.

Dieser Beschluss wird hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetz-
buch (BauGB) ortsüblich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan „Erweiterung 
der Wohnanlage Altisheim Südhang“ 
3. Änderung in Kraft. Jedermann kann 
den Bebauungsplan mit Begründung 
beim Markt Kaisheim, Münsterplatz 
5, 86687 Kaisheim, Zi.-Nr. 9, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten einse-
hen und über deren Auskunft verlan-
gen.

Auf die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter der Berücksichtigung des 
§ 214 Abs.2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Flächennutzungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs.3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, 

der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschriften 

des § 44 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB ein-
getragene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb 

von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird.

Kaisheim, 26.02.2020
Scharr 

1. Bürgermeister

Nr. 4 Fundgegenstände
Alle Fundgegenstände können in 

der Gemeindeverwaltung während der 
Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 
Nr. 2, abgeholt werden.

Aktuell: 1 Schlüsselbund mit 5 
Schlüsseln (Bäckerei Neuner)

Nr. 5 Öffnungszeiten des 
Recyclinghofes Kaisheim 

Der Recyclinghof Kaisheim ist jeden 
1. und 3. Samstag jeweils von 13.00 bis 
15.00 Uhr geöffnet. 

nächster Termin: 07.03.2020
Es werden sowohl Sperrmüll als 

auch Bauschutt angenommen.
Nähere Information erhalten Sie 

auch unter  
www.awv-nordschwaben.de

Nr. 6 Grünsammelplatz 
Gunzenheim 

Der Grünsammelplatz in Gunzen-
heim ist bis einschließlich Februar 
2020 geschlossen.

Nr. 7 Gemeindebücherei 
Kaisheim

Die Bücherei ist wie folgt geöffnet:
Dienstag 07.30 – 09.00 Uhr
Donnerstag 15.30 – 18.30 Uhr
Freitag 07.30 – 09.00 Uhr

Das Ausleihen der Bücher ist für 
Kinder kostenlos.

Nr. 8 Einladung zur Mitglie-
derversammlung des 
Kameraden- und Soldaten-
vereines Sulzdorf e.V.

Am Samstag, 7. März 2020 findet 
um 19.30 Uhr im Schützenheim Sulz-
dorf die Mitgliederversammlung  des 
Kameraden- und Soldatenvereines 
Sulzdorf e.V. statt.

Nr. 9 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die gemeinsamen Bekanntma-
chungen wird verwiesen.

Scharr 
1. Bürgermeister

WERBEN 
MIT ERFOLG
Unsere Mediaberatung 
umfasst:

 ■  Idee, Konzeption 
und Gestaltung Ihrer 
Werbe wünsche

 ■  Ausarbeiten von 
Mediaplänen

 ■ Kam pagnenplanung 
 ■   Realisierung von 

Sonder werbeformen
 ■ Werbung im  Internet
 ■ Cross-Media-Planung
 ■  Beilagenstreuung u.v.m.

 ■  Georg Fackler 
Verkaufsleiter 
Tel. [09 06] 78 06-44

 ■  Alfred Berghof 
Mediaberater 
Tel. [09 06] 78 06-41

 ■  Martina Hammel 
Mediaberaterin 
Tel. [09 06] 78 06-42

 ■  Veronika Heckmeier 
Mediaberaterin 
Tel. [09 06] 78 06-43


